
Landes
hauptstadt Kiel 

Niederschriften der Sitzungen der Ratsversammlung 
ab1946 

Stadtarchiv Kiel 
Bestand Protokolle der Ratsversammlung 
Signaturen: P 11/64 fortlaufend 



- 2 -

Hinweis: Die Qualität und Lesbarkeit des digitalen Dokuments ist abhängig von der Qualität der Vor
lage. Bei einigen Protokollen muss daher mit Abstrichen bei der Lesbarkeit und der Durchsuchbar
keit des Dokuments gerechnet werden! 



Der Stadtpräsident 

An 
die Damen und Herren 
Mitglieder der Ratsversammlung 

h i e r 

Kiel, den 22. April 1983 

Sondersitzung der Ratsversammlung am 25. April 1983 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

von der CDU-Ratsherrenfraktion wurde in der Sitzung der 
Ratsversammlung am 21. April 1983 beantragt, für Montag, 
den 25. April 1983, eine Sondersitzung der Ratsversamm
lung einzuberufen. 

Ich darf Sie hiermit zu der Sondersitzung der Ratsversamm
lung 

einladen. 

am Montag, dem 25. April 1983, um 18.00 Uhr 
im Rathaus, Ratssaal , 

Einziger Punkt der Tagesordnung 

Bebauungsplan Nr. 657 für das Baugebiet Lehmberg, Annen-
straße, Knooper Weg (erneuter Entwurfsbeschluß) - Drs. 173 -
Stadtbaurat BarteIs 

Mit freundlichen Grüßen 

F r~ fL:e ye r:r-
Stellv. Stadtpräsident 



An 
die IIKieler NachrichtenIl 
- Anzeigenabteilung -

Tagesordnung für die Sondersitzung der Ratsversammlung, 
Montag, den 25. April 1983, 18.00 Uhr, Rathaus, Ratssaal. 

Öffentliche Sitzung 

Einziger Punkt der Tagesordnung: 

Bebauungsplan Nr. 657 für das Baugebiet Lehmberg, Annen
straße, Knooper Weg. 

Frau Reyer 
Stellv. Stadtpräsident 



1) An 
die "Kieler Nachrichten" 
- Anzeigenabteilung -

Tagesordnung für die Sondersitzung der Ratsversammlung, 
Montag, den 25. April 1983, 18.00 Uhr, Rathaus, Ratssaal. 

Öffentliche Sitzung 

Einziger Punkt der Tagesordnung: 

Bebauungsplan Nr. 657 für das Baugebiet Lehmberg, Annen
straße, Knooper Weg. 

Frau Reyer 
Stellv. Stadtpräsident 

2) 1 Tagesordnung ist im Rathaus auszuhängen. 

3) Z. d. A. 



Hauptamt 
00.0.24.04 
00.0.24.05 
00.0.25.22 Ma/Kk 

Kiel, den 23. Januar 1979 

Gebundene Unterlagen Uber die Sitzungen des Magistrats und der Ratsversammlung 

Bis zum Ende des Jahres 1978 enthielt eine gebundene Ausfertigung der Unter
lagen Uber eine Sitzung des Magistrats bzw. der Ratsversammlung jeweils 
einen Abdruck der Tagesordnung mit stimtlichen Beratungsunterlagen, das 
Original der Tagesordnung sowie nochmals alle Beratungsunterlagen in Form 
der Niederschrift (Magistrat) bzw. der Kurzniederschrift (Ratsversammlung). 

Da eine zweite Ausfertigung der Beratungsunterlagen entbehrl ich ist, ent-
hai ten die gebundenen Exemplare der o. a. Sitzungen ab sofort nur noch die 
Originaltagesordnung und die Niederschrift (Magistrat) bzw. die Kurznieder
schrift (Ratsversammlung) mit stimtlichen Beratungsunterlagen. Bei der Rats
versammlung kommt dann noch die sogenannte Langniederschrift hinzu. 

Den gebundenen Ausfertigungen uber die Sitzungen des Magistrats und der 
Ratsversammlung ist jeweils ein Abdruck des vorstehenden Vermerkes bei zu

fUgen. 

K nut h 
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30. Ratsherr Dr. R e i m e r s / 
31. Ratsherrin R e y e r : ~~: ~f.~(o<;ii 
32. Ratsherr R Ö s s e r I l} ....... . .-,. ~ 
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46. Ratsherr T s c h 0 r n I .{ ,---(' · . . .. . .. . ~. , .... , 
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Kurzniederschrift 

über die Sitzung der Ratsversammlung am 25. April 1983 

öffentliche Sitzung 

Beginn: 18.04 Uhr Ende: 19.14 Uhr 

Sitzungsunterbrechung: 18.23 Uhr bis 19.10 Uhr 

Vorsi tzender: 2. Stellv. Stadtpräsidentin Frau S ever s 

1. Schriftführer: Ratsherr Prof. Dr. 

2. Schriftführer: Ratsherr H aas s 

Anwesend: Stadtpräsident: 

Stadträte: 

Ra tsherren/innen: 

Es fehlen entschuldigt: 

Es fehlen unentschuldigt: 

Anwesende hauetam tliche 
Magistra tsm itgheder: 

Außerdem sind anwesend: 

MIX 

Q.iekel-ffi.af1+1, Diesel, Hagelstein, Ipsen, 
Johanning, Lüth, Raupach, Schmidt-Brodersen, 
Prof. Spickhoff , Stegemann 

Behr, Bergien, Biallowons, Boysen, 
Breitkopf , bebhft.r.ffi, Gerlach, Dr. Graner, 
Haass, I=IäflSle-f; Höbel, Frau Hofer, 
Husmann, Kempe, Krumrey, Frau Lange, 
.l,a.nge; Leest, Frau Lentz, Löwner, 
Prof. Dr. Mix, Petersen, Dr. Reimers, 
F-ra-l:l--Reye-F-, Rösser, R\:lGel, Graf von 
Schlieben, Schöning, Frau Schuckenböhmer, 
Schultz, Frau Sievers, Sönnichsen, Stein, 
Stier, Tschorn, Wunder, Frau Ziefuß, 
Frau Zörner-Goetzke 

Stadtpräsident Sauerbaum, Stadtrat Diekelmann, 
Ratsherr Gebhardt, Ratsherr Hänsler, Ratsherr 
Lange, Ratsherrin Frau Reyer, Ratsherr Rüdel 

Oberbürgermeister Luckhardt, Bürgermeis ter 
Hochheim , Stadtbaurat BarteIs , Stadtrat 
Ui.t.g~, Stadtrat Möller, Stadtrat Dr. Moll, 
Stadtschulrat Zimmer 

Mitglieder der Ortsbeiräte, Amtsleiter und 
weitere Mita rbeiter de r Landeshauptstadt 
Kiel 



Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau Sie ver s eröffnet die auf 
Antrag der CDU-Ratsherrenfraktion einberufene Sondersitzung der Ratsver
sammlung. Sie stellt fest, daß sich für die heutige Sitzung 7 Mitglieder 
der Ratsversammlung entschuldigt haben, so daß 42 Ratsmitglieder anwesend 
sind. 

Sie stellt damit die Beschlußfähigkeit fest. 

Ratsherr S ö n n ich sen beantragt, aus aktuellem Anlaß auch 
einen Punkt 2) Verschiedenes in die Tagesordnung aufzunehmen. 

- Widerspruch wird dagegen nicht erhoben. -



Zu Punkt ,Tagesordnung 

Bauausschuß 
Stadtplanungsamt Kiel, den 2 9. März 1983 

Drucksache Nr. A =; .J 

Betreff: Bebauungsplan Nr. 657 (erneuter Entwurfsbeschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat Bartels 

Antrag: Für das Baugebiet Lehmberg, Annenstraße, Knooper Weg, 
wird der Bebauungsplan Nr. 657 entsprechend dem in der 
Sitzung aushängenden Plan erneut als Entwurf beschlos
sen. 

Gleichzeitig wird der Entwurfsbeschluß der Ratsver
sammlung vom 27.05.1982 zum Bebauungsplan Nr. 657 
aufgehoben. 

Der städtebaulichen Begründung wird zugestimmt. 

- Endgülter Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Die Ratsversammlung hat am 27.09.1979 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 657 beschlossen. 

Dieser Bebauungsplan soll die planungsrechtlichen Voraus
setzungen zum Ausbau des Lehmb erge s sowie zur Neuordnung der 
baulichen Struktur schaffen. 

Die Bürger sind frühzeitig gem . § 2 a Abs. 2 Bundesbaugesetz 
am Bauleitplanverfahren während der öffentlichen Darlegung in 
der Zeit vom 19 .0 2 .1 980 bis 04.03.1980 und bei der Anhörung 
in Gegenwart von Bauausschußmitgliedern am 13.03.1980 betei
ligt worden. 

Planrelevante Äußerungen lm Rahmen der Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange gem . § 2 Abs. 5 Bundesbau gese tz wurden 
eingearbeitet. 
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Nach dem Beschluß durch die Ra tsversammlung am 27.05.19 82 
hat der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 657 in der Zeit vom 
06.07.198 2 bis 13 .08.1 982 gem. § 2 a Abs. 6 Bundesbaugesetz 
öffentlich ausgelegen. Die Träger öffentlicher Belange wur
den hiervon rechtzeitig bena chrichtigt. Es wurden zahlreiche 
Bedenken un d Anr egungen vorge bra cht . 

Neue Gutachten der Unteren Landschaftspflegebehörde haben er
geben, daß d i e bestehenden und im B-Pla~Entwurf als zu erhal
tend gekennzeichneten Bäume auf dem geplanten Mit te lstreif en 
der n e ue n Trass e des Lehmberges nicht erhalten werd en können. 
Die neue Ausbaukonzeption sieht dahe r vor, den Grünstreifen 
in Richtung Alten ze ntrum z u ver l egen und hier als Ersatz neue 
Bäume zu pflanzen. 

I m b i she ri ge n Entwurf war die Annenstraße als Sackgasse mit 
Wendemöglichkeit vorgesehen. Künft i g soll sie im Bebauungsplan 
j e doch in bei de n Richtungen durchgehend befahrbar ausgewiesen 
werde n. Innerhalb der Verkehrsflächen sind Verkehrsberuhigungs
maßnahm e n vorg ese hen . 

Die vorgeseh e n e n Änderungen d es Bebauungsplanentwurfes Nr. 65 7 
erfo rd ern eine erneute öffe ntliche Auslegung . 

Weitere Einz elhei ten e r gebe n sich aus dem in de r Sitzung a us-
/ hän ge n den Plan undckr di ese r Vorlage beigefügten städtebaulic hen 

Begründun g. 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 7. 4. 83 
bei 2 Gegenstimmen zuge stimmt. 

Bar tel s 
Stadtbaurat 

Stadtrat I P sen erklärt, daß die SPD den Bebauungsplan ablehnen wird 
und begründet die Ablehnung. 

Frau Ratsherrin Z i e fuß stellt im Laufe der anschließenden Ausführungen 
zahlreiche Fragen an den Magistrat und die Fraktionen. Daraus ergibt sich eine 
Debatte darüber, ob diese Fragen im Rahmen der Beratung dieses Tagesordnungs
punktes zugelassen sind oder ob es sich nicht eigentlich um eine "Große Anfrage" 
handelt. 

Nach weiterer Diskussion beantragt Stadtrat 
Debatte" und Abstim mung über die Vorlage. 

Hagelstein "Schluß der 

Stadtrat I P sen beantragt namens der SPD-Fraktion Unterbrechung der 
Sitzung, um im Ältestenrat zu klären, ob es zugelassen ist, derart viele Fragen 
zu stellen und die Beantwortung zu verlangen. 

Daraufhin wird die Sitzung von 18.23 Uhr bis 19.10 Uhr unterbrochen. 

Der Ältestenrat zieht sich zur Beratung zurück. 

Nach 



Nach Wiedereröffnung der Sitzung teilt Stellvertretende Stadtpräsidentin 
Frau Sie ver s mit, daß sich der Ältestenrat mit Mehrheit dafür 
ausgesprochen hat, daß die Ratsversammlung jetzt darüber abzustimmen hat, 
ob die Fragen von Frau Ratsherrin Ziefuß heute zu beantworten sind. 

Sie weist ferner darauf hin, daß es sich zunächst nur um einen Entwurfs
beschluß handelt. Wenn die Beantwortung der Fragen nicht zugelassen wird, 
werden die Rechte der anfragenden Fraktion nicht geschmälert, weil der 
Beratungsprozeß weitergeht und die Fragen im Laufe des weiteren Ver
fahrens im Bauausschuß oder aber als Kleine oder Große Anfrage in einer 
späteren Sitzung der Ratsversam mlung gestellt werden können. 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau Sie ver s läßt sodann darüber 
abstimmen, ob die Fragen von den Fraktionen und den Magistratsmitgliedern 
zu beantworten sind oder nicht. 

Beschluß: Mit Mehrheit abgelehnt. 

Damit sind die Fragen nicht zu beantworten. 

Sodann läßt sie über den Geschäftsordnungsantrag von Stadtrat Hagelstein 
auf Schluß der Debatte abstimmen. 

Beschluß: Dieser Antrag wird mit Mehrheit angenom men. 

Ratsherr S ö n n ich sen erklärt daraufhin, daß DIE GRÜNEN aus 
Protest den Saal verlassen werden, was sie dann auch tun. 

Abschließend läßt Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau 
über den Antrag (Drs. 173) abstimmen. 

Beschluß: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit. 

S e ver s 

- Die 2 Ratsmitglieder der "GRÜNEN" haben bei der Abstimmung über diesen 
Antrag nicht mitgewirkt, da sie den Saal verlassen haben. -



Der Magistrat 
Stadtplanungsamt 

BEGRÜNDUNG 
BEBAUUNGSPLAN NR.657 
Baugebiet: Kiel - Mitte 

Annenstraße .. Lehmberg . Knooper Weg 

I. 

Begründungsinhalt: 

1. Ziel und Zweck der Planung 2. Maßnahmen zur Sicherung der Plandurchführung 

1.1 Anl aß der Auf stellung 3. Erschließungsbeiträge 

1.2 Geltungsbereich 4. Überschläg ige Kosten und Finanzierung 

1.3 Pl aninhalt 

1.4 Abwägung 

~
- Landes-

.~ . hauptstadt 
Kiel 

· Uberslchtskar te M 1. 10000 



1. Ziel und Zweck der Planung 

1.1 Anlaß der Aufstellung 

Der Bebauungsplan Nr. 657 soll die planerischen Voraus
setzungen für eine funktionsgerechte Bodennutzung und 
bauliche Ordnung in seinem Geltungsbereich schaffen. 

Dieser Geltungsbereich erfaßt ein zusammenhängendes 
Baugebiet, begrenzt durch Lehmberg, Knooper Weg und 
Annenstraße. 

Gemäß der Gebietseinteilung der Kieler Ortsteile und 
der Zuständigkeit der Ortsbeiräte liegt das Baugebiet 
im Ortsteil Kiel - Ravensburg/Brunswik. 

Folgende Situationen gaben den Anlaß, die bestehenden 
Planungsgrundlagen zu überarbeiten und für das Plan
gebiet eine neue Konzeption zu e ntwickeln: 

Problem 1 Der alte Bebauungsplan Nr. 4 beinhaltet 
keine Aussagen über die Bebauung des innerstädtis che n, 
erschlossenen Grundstücks westlich der Annenstraße. Bei 
Substanzverfall der bestehenden Bebauung fehlt es an 
Rechtsgrundlagen über die Beurteilung künftiger bau
licher Anlagen. 

Ziel Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen 
für eine bauliche Verdichtung westlich der Annenstraße. 

Problem 2 Die alten Bebauungspläne Nr. 4 und 113 berück
sichtigen nicht au s reichend den erforderlichen Umbau des 
Lehmber ges . Der Bebauungsplan Nr. 113 weist zwar zwischen 
Knooper Weg und Alten zen trum St. Nicolai 4 durchgehende 
Fahrspuren aus, er berücksichtigt jedoch nicht Radwege 
und Parkstreifen. 

Ziel 2 Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen 
für einen funktionsgerechten Ausbau des Le hmberge si 
Angleichung künftiger Bebauungsmöglichkeiten an den 
geplanten Straßena usbau. 

Problem 3 Der alte Bebauungsplan Nr. 11 3 ermöglicht 
dem Altenzentrum St. Nicolai keine Erweiterung. Der 
geplante 2. Bauab schnitt soll die Belegungsdichte um 
14 Betten erhöhen. 

Ziel 3 Berücksichtigung des 2 . Bauabschnittes für 
das Altenzentrum durch Festsetzung überbaubarer 
Grundstücksflächen. 

Problem 4 Dem Baugebiet fehlen Parkplätze d es öffen t
lichen, ruhenden Ve rkehrs. 

Ziel 4 Neuordnung der Ver kehr ssit u atio n in der Annen
straße, verbunden mit der Schaffung öffe ntli cher Park
plätze. 
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Der Bebauungsplan Nr. 657 soll den seit 1950 rechtsver
bindlich e n Bebauungsplan Nr. 4 und d e n seit 1956 rechts
verbindlich en Bebauungsplan Nr. 11 3 teilweise ersetzen. 
Die Bebauun g östlich des Knooper Weges/Ecke Annenstraße 
wird bislang nach § 34 des BBauG beurteilt. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind aus den Dar
stellungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Kiel 
(Fassun g 1970 ) entwickelt worden. 

1.2 Geltungsberei ch 

Die Struktur des Plangebietes (2,636 ha) ist durch Wohn 
bebauung, Betri e be aus den Wirtschaftsgruppen Handel und 
Dienstlei stungen so wi e ein Altenzentrum geprä g t. 

Im Plan geb iet bef i nd e n sich 12 5 Wohn ein heiten (Wohnungs 
zählung 197 7) bei überwiegender Konz en tration am Le hmberg 
und Knoop e r Weg. 

Die Gewerbedatei 19 76 weist 19 Betriebe mit 73 Beschäftig
ten aus; die Betriebsstruktur, gep rä gt durch Lokal e 
und Pra xen k ann für die Inhalte des Bebauungsplanes Nr. 657 
als "ni c ht s t ören d" oder "nicht wesentlich störend" einge
stuft wer de n. 

Gem äß d e m Ge neralv erke hr s plan der Stadt Ki el 
wird da s Plangebiet von den "Verkehrsstra ß en" mi t s tadt
teilü bergeordneter Bede utung, Lehmber g un d Knoop e r' Weg 
tan gier t; di e Ann ens traße hat auss c hli e ßlic h Anl iege r
char ak t er . 

1.3 Planinha 1 t 

Die Nutzu ng des Beba uungsplanes Nr. 657 setzt sich fol ge n
d er maß en zusammen: 

Besond eres Woh ngebie t o , 21 1 ha 8 , 0 % 
All gemeines Wo hn gebie t 1 , 3 17 ha 50 ,0 % 
Gem ei ns chaftsf l äche n o , 1 1 7 ha 4 ,4 % 
Str aße n flächen und Beg l ei t g rün 0 , 99 1 ha 37 , 6 % 

Gesamt 2 ,6 36 ha 10 0,0 % 

Der Generalverkehrsp l an der S t adt Kiel definiert den 
St r aßenzug Gute nb e r gst raße - Lehmb erg - Dreieckspla tz -
Br unswiker Straße als nördlic h e Innenstadttangente ; dieser 
Straßen z u g ist als Kreisstraße 8 klassifizier t. Die nö rd
lich e Innenstadttangen t e soll die Innenstad t und benach 
bart e Bereiche an das übergeordnete Straßenne tz an
schl ießen . De r Lehmb e r g is t Engpaß der nör dlichen Innen 
s t adttang .nte. Mit seine m Ausb au werden fo l gende Effekte 
erwa rt et: 
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Die planerische Absicht, das Altenzentrum um 14 Betten zu 
er weitern, wird durch eine über den Bestand hinausgehende 
überbaubare Grundstücksfläche, orientiert zur verkehrsbe
ruhigten Annenstraße, konkretisiert. 

Durch die teilweise im Stadium des Substanzverfalles be
findlichen Baulichkeiten zwischen Altenzentrum und Annen
straße kann für diese Grundstücke eine Neubebauung ver
antwortet werden, die den Bestand weitgehend ignoriert. 

Das bauliche Konzept geht von einem verkehrsbedingten Weg 
fall zweier Gebäude am Lehmberg, einer baufälligen Sport
halle sowie derzeit nicht genutzten gewerblichen Bauten 
aus. Eine den Ausbau des Lehmberges berücksichtigende 
Wohnanlage und eine funktionsfähige Parkpalette sind neben 
Einzelgebäuden an der Annenstraße Bestandteil des baulichen 
Konzepts. 

Die Nutzung e n im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 657 
erfordern gemäß den Verwaltungsvor sc hriften zu § 67 der LBO 
(Stellplätze und Garagen) vom 10. Juni 197 5 ca. 2 00 Pf licht
einstellplätz e . In Verbindung mit Maßnahmen der Verkehrs
beruhigung können in der Annenstraße 44 Parkplätze und in 
der Endausbaustufe des Lehmbergs 16 Parkplätze des ö ffent
lichen, ruhenden Verkehrs festgesetzt werden. 

Eine befriedigende Lösung d er Stellp lat zprob lematik ist für 
mögliche Neubauten z wischen Knooper Weg und Altenz en trum 
nicht zu erreichen ( Bedarfsdeckung zwischen 60 - 70 %). 
Die planerische Konzeption einer 4 - 5 - geschossigen Ba uweise 
bei engen Grundstü c kszuschnitten reduzi e rt die Unterbringung 
de s ruh e nden Verkehrs auf die Gemeinscha ftsfläc he sowie auf 
die überb a u ba ren Gr undstücksflä c h en . 

Ein öffentlicher Sp i e lplatz ist im Geltungsbereich des Be 
bauungspla n es Nr . 65 7 entbehrlich. Nach dem Jugendpl an der 
Stadt Kiel (Spielbezirksplan) steht dem Bed a r f der Baug e 
bi e te zwi sc h e n Kn oo per Weg/Holt enaue r Straße/Lehmberg von 
2150 qm ei n Bestand von 4650 qm gegenüber . 

Die Schallsc hut zberechnun g nach DIN 18005 ( Sc h al ls c hutz im 
S t ä dt ebau) fü r bauli c h e Anlag en östlic h des Kn oop er Weges 
und nördl ic h des Le hmb e rg es e r gibt - unter Berücksich tigung 
prognostizierte r Belas tun gen - folge nde We rt e : 

- Knooper Weg (nachts) 58.6 dB(A ) 

- Knoop er We g (tag s ) 67. 1 dB(A ) 

- Leh mber g (na c ht s ) 59.5 dB(A) 

- Le hm berg (t ags ) 6 7. 6 dB(A ) 

Ein e An g leic hun g d e r Nut z un gsart an den e rmittelten Schall 
p ege l (z . B . Mis c h ge biet) wird nich t erwoge n, da eine über 
wi ege nd e Wo h nn ut z un g dies e r Bau ge biete gesic hert werden 

so ll. 

Au f nt h a l t sr ä um e n t lang u nd senkrech t vom Kn oope r We g u nd 
Leh mb r g s ind mi t S cha l lsc hu t zfen s t e rn de r Kla sse 3 ( be wer
t e t es Sch. 1 1d ä mm - Maß Rw von 35 d B) auszus t a tt e 
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Eine Überschreitung der zulässigen Grund- und Geschoßflächen
zahlen gemäß § 17 der BauNVO (Bebauung östlich des Knooper 
Weges, Block C und D westlich der Annenstraße) entspricht 
der vorhandenen Verdichtung in der unmittelbaren Umgebung 
und kann aus stadtgestalterischen Gründen vertreten werden. 

Die Bebauung östlich des Knooper Weges ist durch ausschließ
liche 4-5-Geschossigkeit, die senkrecht zwischen Holtenauer 
Straße und Annenstraße gelegene Bebauung durch 5-Geschossig
keit geprägt. Neubaumaßnahmen östlich des Knooper Weges 
sollten sich zur Erhaltung des Stadtbildes und einer ein
heitlichen Fassade an der Nachbarbebauung orientieren. Die 
geplante Bebauung westlich der Annenstraße ist - unter dem 
gestalterischen Aspekt des Straßen raumes - auf die Gebäude
struktur zwischen Holtenauer Straße und Annenstraße abge
stimmt. 

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen südlich 
der Annenstraße (Festschreibung der bestehenden Bebauung) 
beinhalten eine Abweichung der allgemein gültigen Abstands
flächenregelung gegenüber der nördlich gelegenen Nachbar
bebauung. Die Erhaltung des gewachsenen Straßenraumes und 
die Sicherung einer einheitlichen Fassadenflucht sollte in 
dies e m Fall Zie l d e r Planung sein. 

1.4 Abwägung 

Dem Abwägungsgebot nach § 1 Abs. 7 des BBauG unterli egt die 
Frage nach der Notwendigkeit, den Verke hr der nördlichen 
Innenstadttangente ausschließlich auf d en Lehmberg zu kon
zentrieren. 

Die erste Offenlegung zum Bebauungsplan Nr. 657 vom 06.07.82 
bis 13 .08.198 2 gemäß § 2 a, Abs. 6 des BBauG machte eine 
Ablehnung der Verk e hrskonzeption durch die ansässige Be
völkerun g deutlich. Angeregt wurde in einer Unterschrift en 
aktion die Verteilung des Verk e hrsaufkomm ens der nördlichen 
Innenst ad ttangent e a uf Lehmberg und Mittelstraße. Der Ost
West-Verkehr sollte dabei 2-spurig über den Lehmberg, der 
West-Ost-Verkehr ebenfalls 2-spurig über Knooper Weg und 
Mittelstraße gelenkt werd e n; die Funktion der Gutenberg
straße bleibt unveränd er t. 

Nach einer Untersuchung der Bauverwaltung besteh e n für diese 
Alternative wesentlich e Nachteil e gegenüber der Verkehrs
konzentration auf den Lehmberg: 

- Der Individualverkehr und der öffentliche Personennahver
kehr in West-Ost-Richtung müssen in kompliziert er Weise 
über den Knooper Weg abgewickelt werden. Dies bedingt für 
die Nutz er Zeit- und Energieverluste, Lärm- und Abga s 
bela s tun gen für zusätzliche Baugebiete. 
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_ Mit der Teilung des Verkehrs auf der nördlichen Innen
stadttangente durch Lehmberg und Mittelstraße sind die 
Voraussetzungen für verkehrsberuhigende Effekte in be
nachbarten Innenstadtbereichen nicht gegeben. 

_ Der lärmmindernde Effekt beträgt für den Lehmberg gegen
über der 4-spurigen Lösung nur 1.5 dB(A) nachts und 2 .0 
dB(A) tags. 

_ Die Belastung der Mittelstraße nimmt unverhältni s mäßig 
zu. 

_ Bei der Erhal tung der Gebäude Lehmberg 20 , 20 a , 22, 34 
und 36 ist ei n ge ordneter Anliefer- und Parkverkehr sowie 
das Anlegen von Ra dweg e n nicht mögli c h. 

2. Ma ß nahmen zur Sicheru ng der Plandurchführun g 

Im Be b a uungsplan sind Maßnahmen zur Sicherung d er Infrastr uk- t 
tur gemäß § 9 a BBauG nicht vorgesehen. 

Der funktionsfähige Ausbau des Lehmb erges als nördliche Innen
stadttangente erfordert die Räumun g von Wohnungen, di e Ver
lagerung von Dienstleistungsbetrieben und den Abbru c h der 
Geb ä ud e Le hmberg 20 , 20 a, 22, 34 und 36. 

Gemäß § 13 ades BBauG muß für diesen Fall einer Durchf ührung 
von Bebauungsplaninhalten ein So zialpl an erar beit e t werden, 
der insbesondere unter dem Aspekt der gewachsenen Wo hnbedürf
niss e nachteiligen Auswirkungen für d ie betroffenen Bevölke
rungste il e e ntgegenwirkt. 

Der Sozi al p la n h a t folgende allgem ei ne Grundsätze z u be

achten: 

_ Die S t ad t Kiel hat den betroffen en Mietern be i i hren eigene n 
Be mühun gen, nachteili ge Auswirkun gen zu ve rm eide n oder zu 1) 
mil der n, zu helfen. Das gilt insbesond ere für d en Wohnu ngs -

wechsel. 

_ Bei der Bes chaffung von Ersatzwohnraum sollte die Stadt Kiel, 
sofern i hre Mög li c hk e it e n es z ula ssen , die Be rufs-, Er werbs 
und Fa mili en ve rhältni sse sowie Leben sal t e r, Wohn bedürfnisse, 
soziale Ve rflechtungen und ö rtli che Bindungen der be
troffenen Personen berücksi c ht igen . 

_ So fern betrie bli c he Be lan ge berührt sind (Gas tr on omie) , 
so l lte die Stadt Kiel bei d e r Beschaffun g ei n es gleic h
wer t igen Ersatzsta ndortes behilf lic h sein. 

So wei t s t ä dtebauliche Gründe es e rforder lic h machen, behält 
s i ch die St adt n ac h Erör terun g und Beratung mit den betroffe 
nen Bü r gern Maß nahmen zu r Ver wirk lich u ng ihrer Planu ngsab 
s i c h ten nach den §§ 39 b - 39 h BBauG vor. 

Für e ntsc hädigungsanspr üch e si nd die §§ 39 j - 44 c BBauG 
anzuw e nden. 
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Falls erforderlich, können zur Neuordnung des Grund und 
Bodens angewendet werden: 

die Umlegung 
die Grenzregelung 
die Enteignung 

3. Erschließungsbeiträge 

(§§ 45 bis 79 BBauG) 
(§§ 80 bis 84 BBauG) 
(§§ 85 bis 122 BBauG) 

Zur Deckung des anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für 
Erschließungsanlagen werden Erschließungsbeiträge nach den 
Vorschriften der §§ 127 bis 135 BBauG erhoben. Die Stadt 
trägt gemäß § 129 BBauG und der Satzung über die Erhebung 
von Erschließungsbeiträgen in der jeweils gültigen Fassung 
10 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes. 

4. Kosten und Finanzierung 

Bei der Verwirklichung des Bebauungsplanes entstehen für 
die Stadt folgende überschlägig ermittelte Kosten: 

1 .1 Erwerb des Grund und Bodens 

1. 2 Freilegung und Herstellung 
der Verk ehrs flächen 
der Grünfläche (Bäume) 

Überschlägige Gesamtkosten 

Stand 1982 

1.875.000,-- DM 

1.750.000,-- DM 
38.000,-- DM 

3 .663.000,-- DM 

Folgend e Anmerkungen sind zur Ermittlung der Gesamtkosten 
zu machen: 

_ Die Erhebung beinhaltet nicht den beitrags fähigen Er
schließungsaufwand. 

_ Der Ausbau des Lehmberges ist keine spezifische Folge der 
baulichen Nutzung der im Geltungsbereich befindlichen 
Grundstücke. Der Straßenbaumaßnahme liegt eine stadtteil
übergreifende Beurteilung der Verkehrssituation zugrunde. 

_ Soziale Maßnahmen (Umsetzung von Mietern) und Kosten 
für Vermögensnachteile der ansässigen, zu verlagernd e n 
Dienstleistungsbetriebe (§ 96 des BBaHG) können z. Z. 
nicht quantifiziert werden; dies ist erst bei Eintreten 
der konkreten Maßnahmenrealisierung möglich. 

Barteis 
Stadtbaurat 



Anlage: Straßenquerschnitte 
Bebauungsplan Nr. 657 
Baugebiet: Kiel - Mitte; Annenstraße - Lehmberg - Knooper We g 
Darstellungen ohne Normencharakter (Maßstab 1:100) 

Schnitt A - B (Lehmberg) 

Schutzstreifen 
Radweg 

Fahrbahnl I Gehweg I Parken Fahrbahn 
I I 

\l I \l 6 I 6 
2.0 1.0 0.5 2.0 6.0 I 6.0 I 

Schnitt C - D (Annenstraße) 

/-" 
( 1 ) 
\ I / 
""-r Grün-

Gehweg Fahrb ß,hn Parken strei~en Gehweg 

\l 6 
2.0 4 .75 J 2.0 2.4 2.0 

Grünstteifen 
Radweg 

Gehweg 

3.5 1.0 2.0 



2) Verschiedenes 

Da die 2 Ratsmitglieder der "GRÜNEN" vor der Abstim mung zu Punkt 1) 
den Saal verlassen hatten, wurde bei diesem Punkt nichts mehr von ihnen 
vorgebracht. 

2. Stellv. Stad tpräsiden tin .. 

Ratsherr 

Schri f tführer 

Ratsherr 

_, l .1 l1 t ~ le i 

- I :!\lrtam t -
I.) WidersorucD 

? ) ~ 
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Hauptamt Kiel, den ~ Mai 1983 

1) Je eine Kurzniederschrift über die Sondersitzung der 
Ratsversammlung am 25. April 1983 erhalten das Büro des 
Stadtpräsidenten und das Rechnungsprüfungsamt zur Kenntnis. 

2) Weitere Protokollauszüge erhalten: &6~~ . UV 
Von Punkt 1) der Niederschrift 61 z.K.u.w.V. 

" " 2 ) " " Kein Auszug 

3) Z.d.A. 
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SITZUNG 

des Magistrats vom ............ ' ,' . 

/20--' Y.' l.j der Ratsversammlung vom. . . . . . . •. -

'\ 
Einen Auszug der Niederschrift über die Sitzung 

\ des Magistrats 
der Ratsversammlung (nicht-)öffentlich heute erhalten: \ 

-----------------------------------------------------------------------
Amt Betrifft: Unterschrift - Datum 

-------------------------------------------------------------7 -~1~ - --,J ti--) t I/elf!! )[O'~' Punkt: /J tbtJ? 77 // ()3/~,,- VI/) · , 
--------------- -----------------------------/-~ --.-----: -------- - l ---DJ Punkt: ~/Sd 77 / / :;/ 6-' ;JJ,t/\ 
----------------------------------- t}--------f- : --~--- -----------------

Punkt: 
---. --------------------- - - - --- ---- -- - -------------~ /- -/~/ -------

b .'1 Punkt: /f 7s-1 7C-.-1 
-----------------------------------------------------------------------

Punkt: 
-----------------------------------------------------------------------

Punkt: 
-----------------------------------------------------------------------

Punkt: 
-----------------------------------------------------------------------

Punkt: 
-----------------------------------------------------------------------

Punkt: 
-------------------------------

Punkt: 
--- ---------------------------------------------------------------------

Punkt: 
----------------------------------------------------------------------

Punkt: 
---------------------------------------------------------------------

Punkt: 
------------------------- - --------------------------------------------

Punkt: 
---- --------------------------------------------------------------------

Punkt: 
---- --------------------------------------------------------------------

Punkt: 
------ ------------------------------------------------------------------

Punkt: 
--- ---------------------------------------------------------------------

Punkt: 
--- --------------------------------------------------------------------

Punkt: 
----

--------------------------- - ~- ------------------------ ------------
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NIE DER S eHR 1FT 

über die Sitzung der Ratsversammlung 

am 25. April 1983 

Rathaus, Ratssaal 

Öffentliche Sitzung 

Beginn: 18.04 Uhr End e: 19. 14 Uhr 

Sitzungsunterbrechung: 18.23 Uhr bis 19.10 Uhr 

Anwesend: Stadträte: 

Ratsherren: 

Anwesende 
hauptamtliche 
Magistrats
mitglieder: 

Es fehlen 
entschuldigt: 

Vorsitzende: 

1. Schrift
führer: 

2. Schrift
führer: 

Diesel, Hagel st ein, Ipsen, 
Johanning, Lüth, Raupach, 
Schmidt-Brodersen, Prof. Spickhoff, 
Stegemann 

Behr, Bergien, Biallowons, Boysen , 
Breitkopf, Gerlach, Dr. Graner, 
Haass, Höbel, Frau Hofer, Husmann, 
Kempe, Krumrey, Frau Lange, Leest, 
Frau Lentz, Löwner, Prof. Dr. Mix, 
Petersen, Dr. Reimers, Rösser, 
Graf von Schlieben, Schöning, Frau 
Schuckenböhmer, Schultz, Frau Sievers, 
Sönnichsen, Stein, Stier, Tschorn, 
Wunder, Frau Ziefuß, Frau Zörner
Goetzke 

Oberbürgermeister Luckhardt, 
Bürgermeister Hochheim, Stadtbaurat 
BarteIs, Stadtrat Möller, Stadtrat 
Dr. Moll, Stadtschulrat Zimmer 

Stadtpräsident Sauerbaum, Stadtrat 
Diekelmann , Ratsherr Gebhardt, 
Ratsherr Hänsler, Ratsherr Lange, 
Ratsherrin Frau Reyer, Ratsherr Rüdel 

2. Stellv. Stadtpräsidentin 
Frau Sievers 

Ratsherr Prof. Dr. Mix 

Ratsherr Haass 

Außerdem sind Mitglieder der Ortsbeiräte, Amtsleiter 
anwesend: und weitere Mitarbeiter der Landes

hauptstadt Kiel 

Die Nieder- Frau Gregorius 
schrift wurde 
gefertigt von: 



Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau Sie ver s 
eröffnet die auf Antrag der CDU-Ratsherrenfraktion einberufene 
Sondersitzung der Ratsversammlung . Sie stellt fest, daß sich 
für die heutige Sitzung 7 Mitglieder der Ratsversammlung ent
schuldigt haben, so daß 42 Ratsmitglieder anwesend sind. 

Sie stellt damit die Beschlußfähigkeit fest. 

Ratsherr S ö n n ich sen (DIE GRüNEN) beantragt, aus 
aktuellem Anlaß auch einen Punkt 2) Verschiedenes in die 
Tagesordnung aufzunehmen. 

- Widerspruch wird dagegen nicht erhoben -

1) Betr.: Bebauungsplan Nr. 657 (erneuter Entwurfsbeschluß) - Drs.173-

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

Antrag: Für das Baugebiet Lehmberg, Annenstraße, 
Knooper Weg, wird der Bebauungsplan 657 ent
sprechend dem in der Sitzung aushängenden 
Plan erneut als Entwurf beschlossen. 

Gleichzeitig wird der Entwurfsbeschluß der 
Ratsversammlung vom 27. 05 . 1982 zum Bebauungs
plan Nr. 657 aufgehoben. 

Der städtebaulichen Begründung wird zugestimmt. 

Stadtrat I P sen (SPD) hat die Position seiner 
Fraktion zu diesem Bebauungsplan schon am verg angenen 
Donnerstag dargelegt. Nach der Beschlußfassung über 
den Generalverkehrsplan (GVP) sei man klüger geworden. 
Es sei nicht vertretbar, dicke Schneisen durch die Stadt 
zu schlagen. Die Wohnqualität gehe dabei kaputt,und dies sei 
kein Einzelbeispiel. Wenn dieser Bebauungsplan beschlossen 
wird, wird der Ausbau des Lehmberges und die Gesamtmaß
nahme 3 . 663 . 000 , 00 DM kosten. Hier werde so getan, als 
wenn die Stadt keine anderen finanziellen Sorgen habe. 
Er könne nur für die dort Wohnenden hoffen , daß in 
dieser Legilaturperiode das Projekt nicht verwirklicht 
werden kann, weil kein Geld vorhanden ist. Es hatte in 
diesem Gebiet und darüber hinaus eine starke Bürgerinitiati
ve gegeben,und gegen diese sollte jetzt der Bebauungsplan 
durchgesetzt werden . Hier habe man die Tatsache zu ver
zeichnen, daß es keine Bürgerinitiative für den Ausbau des 
Lehmberges gibt. Als Volksvertreter müsse man die Interessen 
der Gesamtstadt vertreten. Die Innenstadt werde aber imme r 
schlechter bewohnbar. 
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Der Bebauungsplan sollte jetzt durchgepeitscht werden, 
weil dadurch Neubauten ermöglicht werden sollen. Er 
warne vor den Folgen, wenn der Bebauungsplan realisiert 
wird. Seine Fraktion lehne den Bebauungsplan ab. 

Ratsherrin Z i e fuß (DIE GRüNEN) möchte den Ver-
such unternehmen, ob sie nicht die CDU und F.D.P. überzeugen 
kann, daß vom 4-spurigen Ausbau abgesehen wird. Am vergange
nen Donnerstag habe es eine neue Darstellung gegeben, wonach 
die Bäume nach einem Gutachten nicht mehr zu erhalten sind. 
Sie fragt, wer das Gutachten erstellt hat und wann. Es reiche 
nicht aus zu sagen, daß ein Gutachten vorliegt. Es dürfe 
keinesfalls Veränderungen geben, wenn die Bäume noch zu halten 
sind. Sie habe sich die Bäume angesehen und dabei festgestellt, 
daß alle Bäume austreiben. Sie gehe davon aus, daß hier eine 
Hypothese erstellt wurde. Sprecherin möchte nun einige Fragen 
verlesen. Diese sollten im Wechsel dann durch den Stadtbaurat 
bzw. durch die Fraktionen beantwortet werden. 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Sie ver s weist 
darauf hin, daß Frau Ziefuß nur 10 Minuten Redezeit zusteht 
und bittet,die Fragen erst vorzutragen und sie später durch 
den Stadtbaurat und die Fraktionen beantworten zu lassen. 

Ratsherrin 
Fragen vor. 

Z i e fuß (DIE GRüNEN) trägt sodann ihre 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Sie ver s bemerkt, 
daß sich die Frage erhebt, ob die Fragen nicht den Rahmen 
der heutigen Sitzung sprengen und eine Große Anfrage darstellen 
und ob die Fragestellerin so die Beantwortung erzwingen kann. 
Das Rechtsamt sei der Auffassung, daß sie die Beantwortung 
nicht erzwingen kann. 

Stadtrat Hag eIs t ein (F . D.P.) hält es für eine 
Farce, daß man sich heute noch einmal mit dem Bebauungsplan 
befaßt. Er beantragt Schluß der Debatte und sofortige Abstim
mung der Vorlage. 

Stadtrat I p sen (SPD) spricht sich für eine ausführ
liche Debatte aus. Der Äl t estenrat solle sich mit dem Rechts
amt zusammensetzen und entscheiden, ob die Fragen unter die 
Regelungen für Große Anfragen fallen. 

Ratsherr S c h ö n i n g (CDU) weist darauf hin, daß 
der Ältestenrat nicht zusammentreten muß, da der Antrag von 
Stadtrat Hagelstein vorgehe. Dann brauche man nicht mehr über 
die Fragen befinden. Er bitte um Abstimmung. 
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Stadtrat I P sen (SPD) beantragt namens der SPD-Fraktion 
Sitzungsunterbrechung und Einberufung des Ältestenrates. Es sei 
üblich, in diesem Hause diesem Wunsch nachzukommen. Im Ältesten
rat sollte geklärt werden, ob es zulässig ist, derart viele 
Fragen zu stellen und die Beantwortung zu verlang en. 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Sie ver s unterbricht 
daraufhin die Sitzung für eine Sitzung des Ältestenrates. Die 
Sitzung wird dann von 18.23 Uhr bis 19.10 Uhr für die Sitzung 
des Ältestenrates unterbrochen. 

Der Ältestenrat zieht sich zur Beratung z urück. 

Nach Wiedereröffnung der Sitzung teilt Stellvertretende Stadt-
präsidentin Frau Sie ver s mit, daß sich der Ältestenrat 
mit Mehrheit dafür ausgesprochen hat, daß die Ratsversammlung 
jetzt darüber abzustimmen hat, ob die Fragen von Frau Ratsherrin 
Ziefuß heute zu beantworten sind. 

Sie weist ferner darauf hin, daß es sich zunächst nur um einen 
Entwurfsbeschluß handelt. Wenn die Beantwortung der Fragen nicht 
zugelassen wird, werden die Rechte der anfragenden Fraktionen nicht 
geschmälert, weil der Beratungsprozeß weitergeht und die Fragen 
im Laufe des weiteren Verfahrens im Bauausschuß oder aber als 
Kleine oder Große Anfrage in einer späteren Sitzung der Ratsver
sammlung gestellt werden können. 

Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau Sie ver s läßt 
so dann darüber abstimmen, ob die Fragen von den Fraktionen und 
den Magistratsmitgliedern zu beantworten sind oder nicht. 

Beschluß: Mit Mehrheit a b gel e h n t . 

Damit sind die Fragen nicht zu beantworten. 

Sodann läßt sie über den Geschäftsordnungsantrag von Stadtrat 
Hagelstein auf Schluß der Debatte abstimmen. 

Beschluß: Dieser Antrag wird mit Mehrheit angenommen. 

Ratsherr S ö n n ich sen (DIE GRüNEN) erklärt daraufhin, 
daß DIE GRÜNEN aus Protest den Saal verlassen werden, wa s sie dann 
auch tun. 

Abschließend läßt Stellvertretende Stadtpräsidentin Frau 
Sie ver s über den Antrag (Drs. 173) abstimmen. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht mit Mehrheit 

: Die 2 Ratsmitglieder der "GRüNEN" haben bei der Abstimmung 
uber diesen Antrag nicht mitgewirkt, da sie den Saal verlassen 
haben _ 
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2) Verschiedenes 

Da die 2 Ratsmitglieder der "GRüNEN" vor der Abstimmung z u 
Punkt 1) den Saal verlassen hatten, wurde bei diesem 
Punkt nichts mehr von ihnen vorgebracht. 

2. Stellv. Stadtpräsidentin 

/l ( 
IRatsh~ 
Schriftführer 

Ratsherr 

1/-_ 



Oll 

Hauptamt Kiel, den 2 0 0L( CL( ' /f3fJ 

An 

a) 

b) 

das Rechtsamt 
Recbts~> 20 Jr 

OberbUrgermeister L Herrn 

h i e r 

Betr. : Niederschrift Uber die~zuC:: der Ratsversammlung am ;?'~fl:fr.? / / J& 

Nach Abstimmung mit dem Rechtsamt (Schreiben vom 4.2.1977, Az.: 02.10.05 _ 
He/La) kann bei den Niederschriften uber die Sitzung der Ratsversammlung auf 
das Widerspruchsverfahren verzichtet werden, da nach der RundverfUgung I. Teil 
Nr. 11 \Om 1. August 1966 gemtiß C. 1. (1) Satz 3 hierfUr die Kurzniederschrift 
maßgebend ist. Von den Niederschriften nimmt das Rechtsamt entsprechend C. 2. (5) 
Satz 4 der genannten RundverfUgung ledigl ich Kenntnis. 

Die Beschlusse der Kurzniederschrift und der Niederschrift sind inhaltsgleich, da 
sie zw ischen dem BUro des Stadtprtisidenten und dem Hauptamt abgestimmt werden. 

Gegen die Kurzniederschrift der oben angegebenen Sitzung wurde kein Wider
spruch erhoben. 

bitten, von der beigefUgten Niederschrift Kenntnis zu nehmen. 



Hauptamt Kiel, den 2~ Mai 1983 

1) Je eine Abschrift der Niederschrift über die Sondersitzung 
der Ratsversammlung am 25 . April 198 3 erhalten das Büro des 
Stadtpräsidenten und das Rechnungsprüfungsamt z ur Kenntnis 
sowie die SPD-Fraktion, die CDU-Fraktion, die F.D . P.-Fraktion 
und die Ratsfraktion DIE GRÜNEN ,zur Kenntnis. 

2 ) Weiter e Auszüge erhalten: 

Von Punkt der Niederschrift 61 z . K.u . w.V. 
Ir Ir 2 Ir Ir 

Kein Auszug 

3) Z. d. A. 



SITZUNG 

des Magistrats vom .............. . 
der Ratsversammlung vom . ~')0 r. (J 

\ 
\ 

Einen Auszug der Niederschrift über die Sitzung 

des Magistrats 
der Ratsversammlung (nicht-)öffentlich heute erhalten: -----------------------------------------------------------------------Amt Betrifft: Unterschrift - Datum 

------- : ---------------------------- :-----------------~-------~----)'; Punkt: A--.. "n~/ c.~/,..... d o -[.Je (, 1-( '/ d I ~ ] 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 
~I Punkt: 

-----------------------------------------------------------------------
Punkt: 

-----------------------------------------------------------------------
Punkt: 

-----------------------------------------------------------------------
Punkt: 

-----------------------------------------------------------------------
Punkt: 

-----------------------------------------------------------------------
Punkt: 

-----------------------------------------------------------------------Punkt: 
-------------------------------

Punkt: 
------------------------------------------------------------------------

Punkt: 
------------------------------------------------------------------------

Punkt: 
------------------------------------------------------------------------

Punkt: ---- --------------------------------------------------------------------
Punkt: ------ ------------------------------------------------------------------
Punkt: ---- --------------------------------------------------------------------
Punkt: ----- -------------------------------------------------------------------
Punkt: ---- ---- ----------------------------------------------------------------
Punkt: ------ -----------------------------------------------------------------
Punkt: ---- ---- ---------------------------------------------------------------

- 2 -


